Muster - Dienstvereinbarung
In Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung für den Dienst in der Kirche und Diakonie haben der 
     
vertreten durch      
- im Folgenden „Dienststellenleitung“ genannt -, 

und 

die Mitarbeitervertretung bei      
- im Folgenden „Mitarbeitervertretung“ genannt -, 

gemäß § 36 in Verbindung mit § 40 Buchstaben b und g bis k Mitarbeitervertretungs​gesetz in der Fassung vom 21.Oktober 2004 (GVBl. S. 187) folgende 

DIENSTVEREINBARUNG
über die Nutzung und Entwicklung der EDV-Anlage

abgeschlossen. 

Präambel
Die Dienststellenleitung und die Mitarbeitervertretung stimmen überein, dass die Ausstattung des       mit zeitgemäßen EDV-Systemen eine unerlässliche Anforde​rung ist. Diese sind so zu gestalten, dass sie einen Beitrag zur Steigerung der Ar​beitsqualität leisten, der Gesundheitsschutz gefördert und die gesamte Leistungsfä​higkeit des       verbessert werden kann. Die Dienststellenleitung und die Mitarbei​tervertretung bekräftigen ihre Absicht, die vielfältigen Interessen der Mitarbeiterschaft zu berücksichtigen und den Einsatz der Datenverarbeitungssysteme nach sozialen und humanen Kriterien zu gestalten. Einseitige Belastungen und monotone Tätig​keiten sind möglichst zu vermeiden. Auch die Möglichkeiten zu sozialen Kontakten sind zu erhalten. 

Mit dieser Dienstvereinbarung sollen allgemeine Richtlinien für die Ausgestaltung und Entwicklung computerunterstützter Arbeitssysteme aufgestellt und Verfahren bei der Einführung bzw. Erweiterung von EDV-Systemen geregelt, somit vereinfacht und transparent gemacht werden. 

1. Geltungsbereich 
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle in der Dienststelle beschäftigten Personen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen externer Firmen werden vom Auftraggeber zur Ein​haltung dieser Regelungen verpflichtet. Die Dienststellenleitung erklärt, dass sie die ehrenamtlich in ihrem Bereich Tätigen in die vorliegende Dienstvereinbarung ent​sprechend einbindet.
2. Begriffsbestimmung 
2.1 Datenverarbeitungssysteme 
Systeme im Sinne dieser Vereinbarung sind technische Einrichtungen, mit denen jede Art von Daten, Texten, Zeichnungen, Graphiken, Bildern sowie Sprachen verar​beitet werden.

2.2 Bildschirmgerät

Bildschirmgerät im Sinne dieser Verordnung ist ein Bildschirm zur Darstellung alpha​numerischer Zeichen oder zur Graphikdarstellung, ungeachtet des Darstellungsver​fahrens (§ 2 Abs. 1 Bildschirmarbeitsverordnung – BildscharbV).

2.3 Bildschirmarbeitsplatz
Ein Bildschirmarbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz mit einem Bildschirmgerät, der ausge​stattet sein kann mit Einrichtungen zur Erfassung von Daten, Software, Zusatzgerä​ten oder sonstigen Arbeitsmitteln, sowie die unmittelbare Arbeitsumgebung (§ 2 Abs. 2 BildscharbV).
Bei Einsatz eines ortsveränderlichen Gerätes am festen Arbeitsplatz, z. B. Note​books, das zur Erfüllung der gestellten Aufgabe notwendig ist, liegt ein Bildschirmar​beitsplatz vor (Allgemeine Auslegungshinweise des BMI zur EG-Richtlinie 90/270/EWG, Dezember 1995).
Jeder Bildschirmarbeitsplatz muss gemäß den ergonomischen Mindestanforderun​gen, die im Anhang der BildscharbV genannt sind, gestaltet werden, unabhängig da​von, ob ein Beschäftigter im Sinne von § 2 Abs. 3 BildscharbV daran arbeitet oder nicht, d. h. auch unabhängig davon, wie lange der Bildschirmarbeitsplatz genutzt wird.
2.4 Beschäftigte an einem Bildschirmarbeitsplatz 
Beschäftigte an einem Bildschirmarbeitsplatz sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gewöhnlich an ihrem Arbeitsplatz bei einem nicht unwesentlichen Teil ihrer nor​malen Arbeit ein Bildschirmgerät benutzen (§ 2 Abs. 3 BildscharbV). 

2.5 Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver​hältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (betroffene Per​son) (§ 2 Abs.1 Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland DSG-EKD) vom 12. November 1993 in der jeweils geltenden Fassung. 
2.6 Verarbeitung
Unter ,,Verarbeitung“ wird die Speicherung (einschließlich Erhebung und Erfassung), Übermittlung (einschließlich Gewährung des Zugriffs), Auswertung (einschließlich Veränderung und Verknüpfung sowie Ausgabe von Einzeldaten, Listen, Statistiken) sowie Löschung (endgültige physikalische Vernichtung) von Daten verstanden. 

Im Übrigen gelten die Begriffsbestimmungen des DSG-EKD. 

3. Dokumentation 
Über den Bestand der in Betrieb befindlichen informationstechnischen Systeme (Hard- und Software) ist der MAV eine allgemein gehaltene Darstellung zur Verfü​gung zu stellen. Diese Darstellung wird bei Veränderungen und Ergänzungen des EDV-Systems jeweils aktualisiert. Informationen über Programmschnittstellen und Datensicherungsprogramme erhält die MAV darüber hinaus bei der Veränderung und Ergänzung des EDV-Systems.

4. Gesundheitsschutz 
4.1 Für den Gesundheitsschutz der Beschäftigten an Bildschirmarbeitsplätzen sind die Kriterien der Bildschirmarbeitsverordnung, des Arbeitsschutzgesetzes, das be​rufsgenossenschaftliche Regelwerk, die allgemein anerkannten sicherheitstechni​schen und arbeitsmedizinischen Regeln und die EG-Richtlinien für die Arbeit an Bild​schirmgeräten maßgebend. 

4.2 Die Dienststelle hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Aufnahme ihrer Tätig​keit an Bildschirmgeräten, anschließend in regelmäßigen Zeitabständen - alle 5 Jahre unter 40 Jahre, alle 3 Jahre über 40 Jahre - sowie bei Auftreten von Sehbe​schwerden, die auf die Arbeit am Bildschirmgerät zurückgeführt werden können, eine angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens durch die Betriebs​ärztin bzw. den Betriebsarzt oder eine Fachärztin oder einen Facharzt anzubieten. Erweist sich aufgrund der Ergebnisse einer Untersuchung eine augenärztliche Unter​suchung als erforderlich, ist diese den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermögli​chen (BildscharbV § 6, BGI 785 i.V. BGI 504-37 (G37)).
4.3 Spezielle Sehhilfen, das heißt, Sehhilfen die ohne Tätigkeit am Bildschirmgerät nicht erforderlich wären, werden von der Dienststellenleitung zur Verfügung gestellt, wenn die Betriebsärztin bzw. der Betriebsarzt oder die Fachärztin oder der Facharzt aufgrund des Ergebnisses der Vorsorgeuntersuchungen nach dem berufsgenossen​schaftlichen Grundsatz G 37 (mit der augenärztlichen Ergänzungsuntersuchung) be​scheinigt, dass eine spezielle Sehhilfe an dem spezifischen Arbeitsplatz notwendig und die normale Sehhilfe nicht ausreichend ist.
4.4 Die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin / der Betriebsarzt berät die Dienststellenleitung und die Mitarbeitervertretung in allen Fragen der Arbeitssi​cherheit und des Gesundheitsschutzes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsge​setzes und der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV A 2, die mit der Präventi​onsvereinbarung zwischen den Berufsgenossenschaften – VBG, BGW, Garten​bauBG – und der Evangelischen Kirche Deutschland und durch Beitrittserklärung der Gliedkirchen vereinbart wurden, umgesetzt bzw. angewendet werden.
4.5 Arbeitsunterbrechungen 
Der Arbeitgeber hat die Tätigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu organi​sieren, dass die tägliche Arbeit an Bildschirmgeräten regelmäßig durch andere Tätig​keiten oder durch Kurzpausen unterbrochen wird, die jeweils die Belastung durch die Arbeit am Bildschirmgerät verringern (BildscharbV § 5).
5. Nutzung 
5.1 Die zur Verfügung gestellten Betriebsmittel und Dienste (z.B. PC, E-Mail, Inter​netzugang) dienen grundsätzlich der Erledigung dienstlicher Aufgaben. Das Über​senden von Programmen, das Herunterladen von Software-Dateien und deren Aktu​alisierungen (Updates) sowie deren Nutzung im EDV-System des Dienstgebers ist ausdrücklich nur Personen, die dafür autorisiert sind, erlaubt.
5.2 E-Mail und Intranet 
5.2.1 Die elektronischen Kommunikationssysteme E-Mail und Intranet dienen der Verbesserung von Geschäftsprozessen und somit auch der verbesserten Kommuni​kation unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Zugang zu den Systemen steht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Bildschirmarbeitsplätzen zur Verfü​gung.

5.2.2 Die Dienststellenleitung hat dafür Sorge zu tragen, dass Nachrichten, die per​sonenbezogene Daten enthalten, per E-Mail nur über verschlüsselte Strecken oder Verbindungen verschickt werden.
5.3 Internet 
5.3.1 Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung stimmen darin überein, dass rechtsverbindliche Vorgänge sowie Vorgänge mit hohem Vertraulichkeitsgrad nur über besonders geschützte Verbindungen über das Internet kommuniziert werden.

5.3.2 Die Nutzung des Internets erfordert ein besonders hohes Maß an Sicherheit. Deshalb gelten für die Freigabe der Nutzung zwei Voraussetzungen: 
- Die Zustimmung durch die Dienststellenleitung und
- die Unterschrift des Nutzers unter die gesondert dokumentierte Internet-Nutzungs​vereinbarung.
5.4. Die private Nutzung von Emails, Intranet und Internet muss arbeitsvertraglich oder durch Dienstvereinbarung geregelt werden.
6. Datenverarbeitung und Datenauswertungen
6.1 Für die elektronische Verarbeitung von geschützten personenbezogenen Daten sind geeignete Maßnahmen im Sinne des Kirchengesetzes über den Datenschutz zu treffen
. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Bundes- und Landesdatenschutzgesetzes.
6.2.1 Auswertungen von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Leistungs- und/oder der Verhaltenskontrolle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienst​stelle finden nur bei Verdacht einer Amtspflichtverletzung
 oder bei Verdacht einer Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten
 statt. Die schriftliche Zustimmung der Mitarbeitervertretung ist vorab einzu​holen. Ausnahmen hiervon sind nur bei Gefahr im Verzug möglich; die Zustimmung der Mitarbeitervertretung ist dann unverzüglich einzuholen.
6.2.2 Arbeitsrechtliche Maßnahmen, die auf einer nach dieser Dienstvereinbarung rechtswidrigen Datenerfassung oder Nutzung basieren, sind unzulässig und rück​gängig zu machen. Jede Information, die unter Verletzung der in dieser Dienstver​einbarung enthaltenen Bestim​mungen, oder unabsichtlich gewonnen wurde, darf nicht als Grundlage oder Beweismittel für eine personelle Einzelmaßnahme heran​gezogen werden. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen kann arbeitsrechtliche bzw. dienstrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.
7. Qualifizierung und Unterrichtung
7.1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bildschirmarbeitsplätzen erhalten in an​gemessenem Umfang Schulung, die sie auf eine sachgerechte und effiziente Nut​zung der Hard- und Software vorbereitet. Die Schulung soll sie fortlaufend in die Lage versetzen, die EDV optimal zu nutzen. Dienststellenleitung und Mitarbeiterver​tretung stimmen darin überein, dass Schulungen dienstliche Fortbildungsmaßnah​men im Sinne von § 4 Abs. 2 Buchst. a der Arbeitsrechtsregelung zu Maßnahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung vom 24. März 2004 (AR-FWB)
 sind, sodass die Dienststelle sowohl die Dauer der Teilnahme als Arbeitszeit anrechnet als auch etwaige Reisekosten trägt (§§ 10 Abs. 1 und 14 Abs. 1 AR-FWB).

7.2 Neben der Schulung für die Anwendersoftware sind die Mitarbeiterinnen und Mit​arbeiter insbesondere über die besonderen Probleme bei der Nutzung der betriebli​chen und der externen Dienste (z.B. Internet, E-Mail) zu unterrichten. Hierbei sollten insbesondere folgende Kenntnisse vermittelt werden: 
- Inhalte der „Muster-Dienstvereinbarung über die Einführung des landeskirchenwei​ten Intranets in den Dienststellen“
- Inhalte der „Sicherheitsvereinbarung für die Nutzung des Internets“ 
- Anwendung der Datenschutzvorschriften 
- Arbeitsrechtliche, gesetzliche und ethische Grundsätze und Vorschriften bei der Nutzung von externen Diensten.
Diese Informationen erfolgen in Kooperation mit dem Betriebsbeauftragten für den Datenschutz bei der Dienststellenleitung (§ 22 Abs. 4 DSG-EKD).
8. Betreuung
8.1 Hard- und Software, welche dem festgelegten Standard der Dienststellenleitung und den Anforderungen an das landekirchenweite Intranet entsprechen, werden durch eine zu benennende Fachkraft (DV- Koordinator) betreut. Hierbei werden sie durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IT-Abteilung beim Evangelischen Oberkirchenrat bzw. durch die jeweilige Dienststelle beauftragte Personen insbeson​dere bei Fragen zum landeskirchenweiten Intranet unterstützt. Die DV-Koordinatoren und der Bereich IT bzw. die von der Dienststellenleitung beauftragte Personen dürfen alle die Maßnahmen selbständig ergreifen, die in ihrem Aufgabenbereich zur Auf​rechterhaltung des Systems notwendig sind. Sie dürfen jedoch betriebliche oder per​sönliche Informationen nicht außerhalb Ihres Arbeitsbereiches weitergeben.
8.2 Die DV-Koordinatoren bilden die Verbindungsstellen zum Bereich IT beim Evan​gelischen Oberkirchenrat bzw. zu den durch die jeweilige Dienststellenleitung beauf​tragten Personen. Sie sind regelmäßig die ersten Ansprechpartner der Mitarbeiterin​nen und Mitarbeiter bei auftretenden Problemen und Fragestellungen. Sie sind im notwendigen Umfange auf ihre Aufgaben vorzubereiten und nötigenfalls intern bzw. extern zu schulen. Dies gilt insbesondere bei größeren Maßnahmen oder Umstellun​gen im EDV-Bereich. 

8.3 Es ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Bereich IT und den DV-Koordi​natoren bzw. den durch die jeweilige Dienststellenleitung beauftragten Personen nicht erlaubt, personenbezogene und / oder personenbeziehbare Daten oder Dateien aus einem Berechtigungskreis in einen anderen zu übertragen. Dies gilt auch für Auswertungen von Internetzugriffen entsprechend Abschnitt 12 der Sicherheitsver​einbarung (Anlage). Dienstliche Anweisungen dieser Art sind nicht erlaubt und des​halb abzulehnen. 

8.4 Es ist sicherzustellen, dass zu dienstlichen Unterlagen die bzw. der nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständige Vertreterin bzw. Vertreter Zugang hat. Dies umfasst auch den Zugang zu Daten auf dem jeweiligen Personalcomputer. Im Falle dienstlicher Notwendigkeit können in Ausnahmefällen die DV-Koordinatoren und der Bereich IT bzw. die von der Dienststellenleitung beauftragten Personen, nach schrift​licher Beauftragung durch die jeweilige Vorgesetzte bzw. den jeweiligen Vorgesetz​ten, einen Zugang durch Rücksetzen eines Passwortes ermöglichen. 

9. Einführung neuer bzw. Erweiterung bestehender Systeme 
9.1 Grundsätze 
Die Dienststellenleitung und die Mitarbeitervertretung einigen sich bei der Erneue​rung von EDV-Systemen, die Einflüsse auf Arbeitsorganisation haben – neben den in der Präambel genannten Punkten - auf folgende Grundsätze: 

9.1.1 Das Arbeitsfeld der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll ein breites Spektrum unterschiedlicher Tätigkeiten enthalten, damit durch geeignete Belastungs- und Beanspruchungswechsel eine dauerhafte Unter- und Überforderung verhindert wird. 

9.1.2 Bestandsschutzabrede

Aus Anlass der Beteiligung der Dienststelle am landeskirchenweiten Intranet oder sonstiger Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung oder Veränderung von EDV-Systemen und der Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden grund​sätzlich keine Änderungen hinsichtlich der Eingruppierung (einschließlich Festlegung der Fallgruppen, Wechsel der Fallgruppen, Umgruppierung) und der Verringerung der Anzahl der Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt.
9.2 Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung
Das Mitbestimmungsverfahren gilt bei Einführung neuer bzw. Erweiterung bestehen​der Systeme, die Einfluss auf die Arbeitsorganisation haben. 

9.2.1 Arbeitsorganisation
Alle Maßnahmen, die auf Einführung, wesentliche Ergänzung oder grundlegende Änderungen von EDV-Systemen, werden der Mitarbeitervertretung so rechtzeitig be​kannt gegeben, dass diese Gestaltungsalternativen einbringen kann.

Vorhaben größeren Umfangs sind unter Einbeziehung der MAV durchzuführen.

9.2.2 Kontrolle

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, gegenüber der MAV, auf schriftliche Anforderung, Auskünfte und Einblicke in die Arbeit der EDV-Systeme zu geben, soweit keine personenbezogenen Daten betroffen sind. Schriftliche Unterla​gen wie Protokolle können eingesehen werden, verschlüsselte oder unverständliche Inhalte werden erläutert. Insbesondere der DV-Koordinator ist der Mitarbeitervertre​tung auf schriftliche Anforderung zu Auskünften über Systeminhalte und deren An​wendungen verpflichtet.
9.3 Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die von informationstechnisch begründeten Umstrukturierungsmaßnahmen betroffe​nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über die beabsichtigten Maßnahmen rechtzeitig und umfassend informiert. 
9.3.1
Die Informations- und Mitbestimmungsrechte richten sich nach § 34 und § 40 b und g bis k MVG.

9.3.2

Der Mitarbeitervertretung sind die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterla​gen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

9.3.3

Zweck von § 40 j MVG ist der Persönlichkeitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitar​beiter, weil anonyme Verhaltens- und Leistungskontrolle durch technische Einrich​tungen Eingriffe in die Persönlichkeitssphäre ermöglichen, die für die betroffenen Personen nicht erkennbar und daher unzulässig sind.

9.3.4

Die Mitarbeitervertretung hat das Recht, sämtliche Unterlagen der Systemdokumen​tation in Bezug auf das Intranet einzusehen und sich erläutern zu lassen.

9.3.5

Soweit es zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist, kann die Mit​arbeitervertretung nach einer Zusage der Kostenübernahme durch die Dienst​stelle einen Sachverständigen ihrer Wahl hinzuziehen (§ 30 MVG).

9.3.6
Die Mitarbeitervertretung hat Anspruch darauf ein vorhandenes Intranet zu nutzen. Sie kann im bestehenden Intranet im Rahmen ihrer Aufgaben sich präsentieren und sich an Plattformen im Intranet, die der Vorstellung und internen Kommunikation die​nen, beteiligen.

9.3.7
Der Mitarbeitervertretung ist auf Antrag in ihren Diensträumen ein separater, nicht ins Netz​werk der Dienststelle eingebundener Zugang zu Email/Internet zu ermöglichen.

10. Nachwirkung 
Sollte diese Dienstvereinbarung nach § 36 Abs. 5 Mitarbeitervertretungsgesetz ge​kündigt werden, wirkt sie nach, bis eine neue Dienstvereinbarung geschlossen wurde. 

11. Schlussbestimmungen
11.1
Alle in dieser Dienstvereinbarung aufgeführten Anlagen sind zwingender Bestandteil dieser Dienstvereinbarung. Die Anlagen sind allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegen Unterschrift auszuhändigen.

11.2
Veränderungen dieser Dienstvereinbarung sind in gegenseitigem Einvernehmen der Ver​tragspartner jederzeit gültig. Die Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und sind von bei​den Vertragspartnern zu unterzeichnen.

11.3
Sollten Sachverhalte in der praktischen Anwendung dieser Vereinbarung bzw. durch Nut​zung  der EDV-Systeme oder durch die technische Entwicklung regelungs​bedürf​tig werden oder durch diese Dienstvereinbarung nicht geregelt sein, so verpflichten sich die Vertragsparteien, schnellstmöglich eine ergänzende Regelung zu vereinba​ren, die den Grundsätzen dieser Dienstvereinbarung entspricht. 
12. In- Kraft-Treten, Kündigung 
Diese Dienstvereinbarung tritt am       in Kraft. 
Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende schriftlich gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung verpflichten sich die Dienst​stellenleitung und die Mitarbeitervertretung, unverzüglich über den Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung zu verhandeln. Werden durch gesetzliche Bestimmungen oder durch Arbeitsrechtsregelungen Inhalte dieser Dienstvereinbarung ungültig, so ist sie entsprechend diesen Bestimmungen neu zu regeln.
           , den      
für die Dienstellenleitung:
                                             für die Mitarbeitervertretung:

………………………………………

………………………………………


………………………………….

Anlagen: 
Internet - Sicherheitsvereinbarung
Internet - Nutzungsvereinbarung

� Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) in der jeweils geltenden Fassung i. V. m. dem Kirchlichen Gesetz zur Ausführung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (Ausführungsgesetz der Evangelischen Landeskirche in Baden), Rechtssammlung Niens/Winter, Ord.Nr. 140.500 und 140.501.


� Dies betrifft Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte.


� Dies betrifft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Arbeitsverhältnis.


� Rechtssammlung „Kirchliches Arbeitsrecht in Baden“, Ord.-Nr. 5.10


� Kirchengemeinden werden gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 1 Grundordnung durch zwei Personen vertreten, sodass zwei Unterschriften für die Dienststelle nötig werden. Gleiches gilt für Kirchenbezirke gemäß § 89 Abs. 2 Nr. 3 Grundordnung.
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